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Gujer TG 301 : Die kräftige Dampfentwieklung zeigt die intensive
biologische Aktivität im Walm an.

fänglich von den beiden Landwirten und dem Angestellten von Noël

Muriset ausgeführt werden. Dagegen haben sie einen Berufskollegen
für die Durchführung der Arbeiten angelernt, für den Fall, dass jemand
bei einem Unfall nicht einsatzfähig oder anderweitig verhindert ist.

Provisorische Bilanz

Nach fünf Monaten Komposttätigkeit können die beiden Landwirte

eine durchaus positive Bilanz ziehen. Obschon ihre Betriebe mit keinen

grösseren finanziellen Schwierigkeiten belastet sind, kommt ihnen das

zusätzliche Einkommen aus der Kompostierung sehr gelegen. Sie sind

ausserdem überzeugt, dass mehr und mehr Landwirte neben der

landwirtschaftlichen Produktion eine zusätzliche Tätigkeit ausüben sollten.

Ermutigen sie damit andere Landwirte, es auf der gleichen Schiene

zu versuchen? Warum auch nicht, doch erst, wenn das geplante Projekt

genau studiert wurde und man sicher ist, die Unterstützung der

zuständigen Stellen in der Gemeinde sowie die notwendigen
Bewirtschaftungsbewilligungen zu bekommen. Und nicht zuletzt muss man

sich über die Nachteile, die auch damit verbunden sein können, im Klaren

sein.

Weitere Infos unter:
www.biopyht.chwww.gujerland.chwww.kompost.ch
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LOHNUNTERNEHMER

FÜR EINE STARKE

LANDWIRTSCHAFT

www.agro-lohnunternehmer.ch

Auf Grund der Komplexität der MWST und der

zahlreichen Spezialfälle in der Landwirtschaft

passieren bei der Deklaration immer wieder

Fehler, die teuer zu stehen kommen können.

Die folgenden Fehler fielen uns in unserer

jüngsten Treuhandpraxis und Revisionstätigkeit

auf:

Anwendung des falschen
Steuersatzes

Ein Problem besteht zurzeit bei Lohnunternehmen,

welche Gras oder Mais häckseln.

Diese erhalten von den Landwirten oft den

Auftrag: «Häcksle mir das Gras und stelle mir

einen Häckselwagen zum Einsilieren zur
Verfügung.» Dieser Auftrag kann in eine

Hauptleistung (Häckseln) und eine Nebenleistung

(Wagenvermietung) aufgeteilt werden. Da die

Hauptleistung dem reduzierten Satz unterliegt,

ist auch die Nebenleistung zu 2,4°/o

abzurechnen. So lautete jedenfalls die

Auskunft der Mehrwertsteuerverwaltung, und

so wird in der Praxis von vielen Lohnunternehmen

abgerechnet. Vor wenigen Wochen

musste nun anlässlich einer MWST-Revision

festgestellt werden, dass die MWST-Verwal-

tung ihre Meinung geändert hat. Sie stellt
sich nun auf den Standpunkt, dass der Landwirt

den Häckselwagen ja auch anderswo

mieten könne und demzufolge die Wagenmiete

nicht Bestandteil des Auftrages sei.

Daher seien die Einnahmen aus solchen Mieten

zum Normalsatz zu versteuern.

Da dieser Fall noch nicht definitiv
entschieden ist und es auf Grund des Einspracheverfahrens

noch lange dauern kann, wissen

wir leider nicht, welche Variante richtig ist.

Wir empfehlen den Lohnunternehmern,
sich in unklaren Situationen schriftlich an

die Mehrwertsteuerverwaltung zu wenden. Es

ist wichtig, auf einer schriftlichen Antwort zu

bestehen!

Lieferungen von Urproduzenten
falsch abgerechnet

Bezieht der Lohnunternehmer Erzeugnisse

(Mais, Gras, Mastremonten, usw.) beim nicht

steuerpflichtigen Urproduzenten, darf der

Lohnunternehmer 2,4°/o des ihm in Rechnung

gestellten Betrages als Vorsteuer abziehen.

In der Praxis wird diese Möglichkeit oft
nicht genutzt; es werden zu hohe Steuern

abgerechnet. Ein weiterer Fehler wird auch

bei der Berechnung der Vorsteuer begangen.
Der Rechnungsbetrag gilt nämlich als 100°/o

und nicht als 102,4%. Das heisst, dass für die

Berechnung der Vorsteuer der Rechnungsbe¬

trag mit 2,4% zu multiplizieren ist. Die Belege

müssen ebenfalls den formellen Anforderungen

entsprechen, jedoch ohne den

Hinweis auf die Registernummer und die Steuer.

Dieser Vorsteuerabzug auf Urprodukten darf

jedoch nur bei Bezug von inländischen
Urproduzenten vorgenommen werden.

Treueprämien ohne Steuersatz

Lohnunternehmer belohnen ihre Kunden oft
mit einer Gutschrift auf der Rechnung. Oft

wird versäumt, mit dieser Gutschrift auch

die Umsatzsteuer zu korrigieren und so die

Steuerlast zu reduzieren. Der anzuwendende

MWST-Satz (7,6 oder 2,4%) hängt von der

erbrachten Leistung ab.

Verrechnung mit Gegenleistungen

Wenn Lieferungen oder Dienstleistungen mit

Gegenleistungen verrechnet werden, haben

der Lohnunternehmer und der Landwirt den

vollen Wert der erbrachten Leistung zu

versteuern und zu verbuchen. Wird z. B. vom
Guthaben für die Dreschleistungen der Bezug

von Stroh abgezogen, muss der Lohnunternehmer

die volle Dreschleistung als Einnahme

und den Strohbezug als Ausgabe verbuchen.

Markus Stauffer, Mitglied der Geschäftsleitung

AGRO-TreuhandSeeland, 3232 Ins,

stauffer@treuhand-seeland.ch
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Der lupfigste Traktor kommt von Merlo
Wieso sollten Sie einen normalen Traktor kaufen...

...wenn Sie mit dem
Multifarmer von Merlo gleich
noch einen Teleskopstapler
bekommen, der Siloballen und
noch viel mehr in luftige Höhen
hebt? Das bewährte Gespann
Merlo/Mahler bringt Wirtschaftlichkeit

auf den Punkt-mit
Spitzenqualität sowie der

Leistungsfähigkeit einer seit
mehr als 15 Jahren bewährten
Schweizer Serviceorganisation.

• Vielseitig einsetzbar

• Extrem wendig

• Standfest in Hanglage dank

günstigem Schwerpunkt
sowie integralem Kontroll-
und Steuersystem

• 40 km/h schnell auf der Strasse

• Servicestützpunkte in Ihrer Nähe

Forsttechnik, Holzrecycling- und Teleskopmaschinen

W. Mahler AG • Bachstrasse 27 • 8912 Obfelden
Tel. 01 763 50 90 • Fax 01 763 50 99
e-mail info@wmahler.ch • www.wmahler.ch

gib |la
Gewerblich-Industrielle
Berufsschule Langenthal

Schweizerische Metall-Union
Union Suisse du Métal

Unione Svizzera del Métallo mm
Werkstattleiter - Ausbildungskurs

Landmaschinen / Baumaschinen / Motorgeräte

Februar 2006 bis März 2008
Anmeldeschluss: 22. September 2005

Infoabend: 26. August 2005, 19.00 Uhr

Kursprogramm und Anmeldeunterlagen erhalten Sie beim Sekretariat der
Gewerblich-Industriellen Berufsschule

Postfach 1544, 4901 Langenthal

Tel. 062 916 86 66 Fax 062 922 10 34 E-Mail: info@gibla.ch

Kompostwendemaschine
> 3 Meter Arbeitsbreite
> nur 3200 kg leicht
> hydraulischer Antrieb der

Umsetzwalze
15 Jahre Erfahrung in der
Kompostiertechnik
Gujer Landmaschinen AG
8308 Mesikon, Tel: 052 346 13 64

www. gujerland. c fi

Duramont AG, Binzstrasse 3 8953 Dietikon info@duramont.ch www.duramont.ch

Damit es weiter läuft, wenn nichts mehr geht!
Austauschmotoren von DURAMONT, schnell, günstig, gut.

Ihre Beratungs- und Bestell-Hotline:
07.30 - 12.00 und 13.30 bis 17.30 Uhr / Freitags bis 17.00 Uhr
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